
 

 

 

 

Hinweise zum Krankmeldungs- und Entschuldigungsverfahren 

Allgemein 

• Krankmeldungen erfolgen grundsätzlich nur per Mail an das 
Funktionspostfach krankmeldung@fabritianum.de. Bitte sehen Sie daher 
möglichst von telefonischen Krankmeldungen im Sekretariat ab.  

• Im Betreff der E-Mail sollte bereits der Name des Kindes, die Klasse und der 
Name der Klassenlehrer:innen/ Jahrgangsstufenleitungen aufgeführt sein. Die 
Klassenlehrteams sind bei Krankmeldungen bitte cc zu setzen.  

• Eine schriftliche Entschuldigung der Eltern bei Wiederaufnahme des 
Unterrichts ist darüber hinaus immer erforderlich und bei den 
Klassenlehrer:innen/ Jahrgangsstufenleitungen umgehend nach Genesung 
einzureichen. Schriftliche Entschuldigungen müssen spätestens 14 Tage (7 
Tage in der Sekundarstufe II) nach Genesung bei den Klassenlehrerteams 
eingegangen sein. Nachträglich eingereichte Entschuldigungen können nicht 
mehr akzeptiert werden.  

• Ab Klasse 7 wird an Tagen mit differenziertem Unterricht (L/F, Förder, MINT, 
Re/PP, Diff) der Entschuldigungsbogen genutzt (s. Homepage -> 
Schulgemeinschaft -> Schüler:innen -> Downloads). Dieser wird zuerst (!) von 
der Klassenleitung abgezeichnet, erst danach von den Fachleher:innen. 

• Verlässt ein Schüler oder eine Schülerin (SI und SII) vorzeitig den 
Unterricht, erfolgt eine Abmeldung im Sekretariat. Der dort ausgegebene 
Schein wird von den Eltern unterschrieben und bei der Klassenleitung (bzw. 
Jahrgangsstufenleitung) abgegeben, bei Bedarf auch bei Fachlehrern 
vorgezeigt. Dies gilt als Entschuldigung, ein weiteres Schreiben ist nicht 
erforderlich.  

• Über den WebUntis-Zugang ihrer Kinder haben Eltern die Möglichkeit sich 
über die aktuellen Fehlzeiten ihrer Kinder einen Überblick zu verschaffen. Hier 
lässt sich auch der Entschuldigungsstatus (unentschuldigt, entschuldigt, befreit 
etc.) einsehen.  

Atteste 

• Die Schule ist nach wie vor berechtigt in begründeten Einzelfällen gemäß § 43 
Abs. 2 SchulG ein ärztliches Attest anzufordern.  

• Bei Fehlzeiten unmittelbar vor und nach den Ferien reicht der zeitliche 
Zusammenhang aus, um begründete Zweifel an dem vorgetragenen Grund 
aufkommen zu lassen. In diesen Fällen ist ein ärztliches Attest auf jeden Fall 
vorzulegen, es sei denn, der Schule ist die vorgetragene Erkrankung bereits 
bekannt oder diese ist offensichtlich.  



 

Nachschreiben von Arbeiten/ Klausuren oder Tests 

• Es gibt nur dann ein Anrecht auf einen Nachschreibtermin, wenn die Schülerin 
bzw. der am Krankheitstag auf den o.g. Wegen krank gemeldet wurde.  

• Wer die Entschuldigung nicht fristgerecht vorgelegt hat (s.o.), kann nicht 
nachschreiben. Falls keine Entschuldigung für den Arbeitstermin/ Testtermin 
vorgelegt wurde, wird die Arbeit bzw. wird der Test als Minderleistung gewertet. 

• Es gibt kein Anrecht auf beliebig viele Nachschreibtermine für die gleiche Arbeit. 
• Es gibt für alle Schüler:innen pro Quartal mindestens einen Nachschreibtermin. 

Diese liegen zunächst samstags und starten um 9:00 Uhr. Die Termine sind 
dem Klassenarbeitsplan/ Klausurplan zu entnehmen. 

 


